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Informationen zur Teilnahme

Wir bitten Sie um Verständnis, dass Ihr Mikrofon und 
Ihre Kamera für dieses Webinar deaktiviert sind.

Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Sollten Sie mit 
der Aufnahme nicht einverstanden sein, ersuchen 
wir Sie das Webinar zu verlassen.

Bitte stellen Sie Ihre Fragen ausschließlich in die 
Q&A Funktion. 
Wir werden diese am Ende des Webinars oder im 
Nachgang gerne beantworten.

Sie haben die Möglichkeit, ihre Kameraansicht durch 
verschieben des hellgrauen Balkens in der Mitte zu 
vergrößern/verkleinern.

Die Präsentationsunterlagen schicken wir Ihnen 
gerne im Nachhinein zu. 
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Ihre heutigen Vortragenden

mailto:Vname@deloitte.at
mailto:Vname@deloitte.at


Webinarreihe Nachhaltigkeitsberichterstattung Dezember 2025 4

I. ESRS als principles-based approach
Stärkerer Fokus auf fundamentale Prinzipien

II. Fair presentation und  Entscheidungsrelevanz
Beurteilungsmaßstäbe für die Aussagekraft des Berichts

III. Doppelte Wesentlichkeit & Informationswesentlichkeit
Vereinfachung und Flexibilisierung des Ansatzes

IV. Undue cost & effort
Kostenaufwand in Relation zu Informationsgehalt

V. Angaben zu finanziellen Effekte
Quantifizierung ab 2030 - Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

VI. Ressourcen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
Vereinfachungen im Arbeitsalltag 

Inhaltsüberblick
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Der heutige Fokus liegt vor allem bei den Erleichterungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung
EFRAGs 6 Hebel zur Vereinfachung der Nachhaltigkeitsberichterstattung

DMA Vereinfachung
Einfachere und klarere 

Bewertung der doppelten 
Wesentlichkeit

Interoperabilität
Verbesserung der Zusammenarbeit 

und Vernetzung mit anderen 
Standards

Erleichterungen
Einführung punktueller 

zusätzlicher Maßnahmen zur 
Aufwandsreduzierung

Optimierte Berichterstattung
Kürzere und prägnantere Nachhaltigkeitserklärung 
ohne Redundanzen, verbesserte Inklusion in 
gesamter Berichterstattng 

MDR Anpassung
Korrektur des Verhältnisses 
zwischen Mindestangaben ESRS 2 
und thematischen Vorgaben

Normen Klarheit
Verbesserung von Verständlichkeit 
und Zugänglichkeit der Standards

1
2

3
6

5
4
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ESRS als principles-based approach
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ESRS 1; 31

ESRS 2; 24

E1; 18
E2; 5

E3; 4

E4; 6

E5; 5

S1; 18

S2; 6

S3; 5
S4; 5

G1; 5

ESRS Revised – ca. 130 Seiten

Kürzungen erfolgten primär in den themenspezifischen Angabepflichten
ESRS Set 1 vs. ESRS Set Revised

ESRS 1; 35

ESRS 2; 32

E1; 40

E2; 11
E3; 11E4; 21

E5; 12

S1; 40

S2; 15

S3; 15

S4; 15
G1; 9

*NMIG: Non-mandatory illustrative guidance

ESRS aktuell – ca. 250 Seiten 

Insgesamt über 120 
Seiten reduziert!

(Große?) Teile davon 
werden sich künftig in 
NMIG* wiederfinden  

Die Einsparungen erfolgten vor allem in den  themenspezifischen Kapiteln E1-E5, S1-S4 und G1- Im Vergleich dazu sind die themenübergreifenden 
Standards ESRS 1 und ESRS 2 gemessen an der Länge verhältnismäßig gleich geblieben. Dadurch verstärkt EFRAG den prinzipienbasierten Ansatz.
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Größte Änderungen betreffen vor allem Kürzungen und Verschiebungen der ESRS-2-Angaben
Umsetzung des principle-based approach in ESRS Revised

ESRS alt ESRS neu

Umbenannt Gestrichen Gekürzt Verschoben Vereinfacht Abgeändert

E1

ESRS 2 GOV-3 x 

E1-1 x x

ESRS 2 SBM-3 x

ESRS 2 IRO-1 x x

E1-2 E1-4 x

E1-3 E1-5 x x x

E1-4 E1-6 x

E1-5 E1-7 x x

E1-6 E1-8 x

E1-7 E1-9 x

…

E2
ESRS 2 IRO-1 x

E2-1 x x

…

• Tabelle stellt die größten
Veränderungen der einzelnen 
Angabepflichten dar

• Kürzungen fanden vor allem in den 
themenspezifischen ESRS 2-
Angaben statt – siehe GOV-3, SBM-3, 
IRO-1

• Die restlichen Angaben wurden 
gekürzt und vereinfacht. 
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Fair presentation und  Entscheidungsrelevanz von 
Angaben
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Faithful Presentation Relevance Fair Presentation

Fair Presentation
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Allgemeines Ziel der Nachhaltigkeitserklärung: 
Entscheidungsrelevante Darstellung aller wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen Auswirkungen, Risiken und 
Chancen sowie deren Management.

Ausgewogenheit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse:
Den Tatsachen entsprechende Darstellung des Geschäftsmodells des Unternehmens durch die doppelte 
Wesentlichkeitsanalyse 

Informationswesentlichkeit als Filter: 
Nicht-wesentliche, in ESRS vorgeschriebene Angaben müssen nicht berichtet werden (neu: ESRS 1 Rz 24).

Einbettung in ESRS: 
Angemessene Darstellung wird mit Anforderungen zu unternehmensspezifischen Angaben und zulässigen 
Erleichterungen verknüpft, ohne die Angemessenheit der Darstellung zu beeinträchtigen

Qualitätsanforderungen 
Offengelegte Informationen müssen vergleichbar, überprüfbar und verständlich sein.

Stärkerer Fokus auf das Gesamtbild und das allgemeine Verständnis
Fair Presentation & qualitative Merkmale von Informationen

Ersteller sollen einen 
Schritt zurücktreten und 

den Bericht aus folgenden 
Blickwinkeln betrachten:

ESRS 1: Kapitel 1 & 2



Webinarreihe Nachhaltigkeitsberichterstattung Dezember 2025 12

Stärkerer Fokus auf das Gesamtbild und das allgemeine Verständnis
Fair Presentation & qualitative Merkmale von Informationen

„

“

In the context of sustainability reporting, ‘fair 
presentation’ would require a ‘stand-back’ 
assessment (first by preparers of a sustainability 
statement and subsequently evaluated by those 
providing assurance thereon) of whether the 
sustainability information adequately explains all 
material impacts, risks and opportunities in relation 
to sustainability matters…

Hier geht’s zum Paper!

Quelle: Deloitte (2024), S. 3

ESRS 1: Kapitel 1 & 2

https://iasplus.com/content/23814d1d-7a15-40b9-a5ce-29881ea9a6d6


Webinarreihe Nachhaltigkeitsberichterstattung Dezember 2025 13

• Fokus auf die wesentlichen/entscheidungsrelevanten Themen und Datenpunkte
• Erleichterungen/ Transitional Provisions (Phase-Ins) berücksichtigen
• Gruppierung zusammengehöriger Inhalte – Reduktion der Wiederholungen

• Kontrolle der bestehenden Wesentlichkeitsanalyse 
• Ausgewogenheit zwischen positiven und Aspekten
• Top-down Screening & Bottom-up Ergänzungen

• Analyse des Geschäftsmodells und der Wertschöpfungskette(n)
• Branchenvergleiche
• Analyse des Unternehmensumfelds und der Abhängigkeiten

Systematisch filtern, um die wesentlichen Inhalte für den Bericht zu identifizieren 
Wesentlichkeit als Herzstück der fair presentation

Geschäftsmodell & Ökosystem

Doppelte Wesentlichkeitsanalyse

Festlegung der Berichtsinhalte

inkl. Erleichterungen

ESRS 1: Kapitel 1 & 2
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添加标题

• Konzepte, Maßnahmen, Kennzahlen oder Ziele für mehrere wesentliche 
Themen dürfen einmal zusammengefasst offengelegt werden.

• An den anderen relevanten Stellen im Bericht kann darauf verwiesen 
werden.

• Wenn das Unternehmen seine wesentlichen Themen nach 
Managementprioritäten ordnet, kann es die Offenlegungen so 
strukturieren und präsentieren, dass sie den Managementansatz 
widerspiegeln.

• Um Überschneidungen zu vermeiden, kann das Unternehmen die 
Beschreibung seiner wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen 
bündeln.

• Diese Beschreibung kann gemeinsam mit den zugehörigen Konzepten, 
Maßnahmen, Kennzahlen und Zielen präsentiert werden.

• Ziel ist eine kohärente und übersichtliche Darstellung.

Reduktion der PATM-Wiederholungen 
Bündelung von PATM und IROs

Wie können Redundanzen vermieden und Verständlichkeit gefördert werden
Gruppierung zusammengehöriger Inhalte ESRS 2: GDR
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Beispiel für die Reduktion der Redundanzen durch eine komprimierte Darstellung
Kompakte Darstellung der wesentlichen IROs gemäß  ESRS 2 IRO-2 (AR 28)

Konzepte

Kennzahlen

Maßnahmen

Ziele

ESRS 2 AR 28 ermöglicht, die Beschreibung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen an derselben Stelle offenzulegen wie die zugehörigen:

Dies dient dazu, Überschneidungen zu vermeiden und eine kohärente Darstellung zu gewährleisten.

Wenn das Unternehmen diese Option nutzt, muss es trotzdem:
• eine prägnante Zusammenfassung seiner wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen
• zusammen mit den gemäß IRO-2 erstellten Offenlegungen bereitstellen
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Voraussetzungen

Eindeutige Abgrenzung nicht wesentlicher Offenlegungen

Nicht als wesentlich bewertete Information unterliegende Angaben sind 
klar zu kennzeichnen und so zu präsentieren, dass sie wesentliche Inhalte 
nicht überlagern oder verwässern.

Offenlegung einer Liste ergänzender (unwesentlicher) Informationen

Unternehmen müssen alle ergänzenden bzw. nicht-materiellen Angaben 
transparent als solche ausweisen.

Präzisierung der Terminologie

Begriffsumstellung von „zusätzlich“ zu „ergänzend“, um Missverständnisse 
mit Anforderungen der „angemessenen Darstellung“ zu vermeiden.

Aufnahme ergänzender Informationen

Möglichkeit zur Aufnahme unwesentlicher Informationen

Unternehmen können ergänzende, unwesentliche Angaben in die 
Nachhaltigkeitserklärung aufnehmen, sofern diese auf geltenden Gesetzen 
oder anerkannten Standards/Rahmenwerken (z. B. GRI) beruhen.

Eindeutige Zuordnung zur Quelle

Diese ergänzenden Informationen müssen klar dem jeweiligen Gesetz, 
Standard oder Rahmenwerk zugeordnet werden.

Sonstige nutzerorientierte Ergänzungen (neu!)

Unwesentliche Offenlegungen können aufgenommen werden, um 
spezifischen Informationsbedarf von Nutzern zu adressieren 
(Relevanzprinzip).

Erweiterung der Option zu Aufnahme von Nicht-ESRS-Inhalten
Ergänzende Informationen neben ESRS-Inhalten ESRS 1: Kapitel 8
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Doppelte Wesentlichkeitsanalyse & 
Informationswesentlichkeit
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Das Unternehmen kann ohne weitere Bewertung 
eine Schlussfolgerung über die Wesentlichkeit 
oder Nicht-Wesentlichkeit seiner Auswirkungen, 
Risiken oder Chancen für ein (Sub-) Thema ziehen, 
basierend auf einer Analyse seiner Strategie und 
seines Geschäftsmodells, unter 
Berücksichtigung seines Sektors, seiner 
Geografien sowie der Merkmale der vor- und 
nachgelagerten Wertschöpfungskette.

Das Unternehmen kann sich auf eine 
Materialitätsbewertung stützen, die nur auf der

Ebene von Auswirkungen, Risiken und Chancen
durchgeführt wird. 

Top-down

Bottom-up

Reduktion des Analyse- und Dokumentationsaufwands
Doppelte Wesentlichkeitsanalyse ESRS 1: Kapitel 3.1.1

Kombination von Ansätzen: Das Unternehmen kann für einige Themen einen Top-down Ansatz mit einer Analyse auf Ebene von Auswirkungen, Risiken und 
Chancen für andere Themen kombinieren. 
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Mögliche Herangehensweise (Kombination Top-down & Bottom-up)

Desktoprecherchen

WESENTLICHKEITSANALYSE NEU

Bisherige Herangehensweise (nur Bottom-up)

WESENTLICHKEITSANALYSE ALT

Inwiefern schaffen die vorgeschlagenen Regelungen eine Erleichterung?
Bottom-up vs. Top-down in der Praxis

Branchenvergleiche

Studien

Vertiefte Analyse bestimmter Themen

ESRS 1: Kapitel 3.1.1
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Abgrenzungsschwierigkeiten und Klarstellungen
Positive Auswirkungen und Maßnahmen gegen negative Auswirkungen

Positive 
Auswirkungen

Bewertung der Wesentlichkeit
• Tatsächliche negative Auswirkungen: Bewertung nach Schwere im Berichtsjahr , 

einschließlich anhaltender Auswirkungen aus früheren Zeiträumen, ohne 
Berücksichtigung laufender Wiedergutmachung.

• Potenzielle negative Auswirkungen: Bewertung nach Schwere & 
Wahrscheinlichkeit, wobei nur umgesetzte Präventions- und 
Minderungsmaßnahmen berücksichtigt werden

• Noch nicht umgesetzte Konzepte oder Maßnahmen dürfen nicht berücksichtigt 
werden.

Mitigation negativer 
Auswirkungen

Gesetzliche 
Vorgaben

• Die positiven Auswirkungen des Unternehmens sind für sich genommen zu 
bewerten, d. h. ohne Verrechnung mit negativen Auswirkungen. 

• Die Ergebnisse der Präventions-, Minderungs- oder Abhilfemaßnahmen des 
Unternehmens zur Bekämpfung negativer Auswirkungen, mit denen das 
Unternehmen in Verbindung steht, oder die Einhaltung von Gesetzen und 
Vorschriften durch das Unternehmen sind keine positiven Auswirkungen.

• Positive Auswirkungen umfassen die Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, 
Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens, die negative Auswirkungen 
einer anderen Partei mindern oder beheben, wenn das Unternehmen nicht mit 
diesen Auswirkungen in Verbindung steht

Risiken und 
Chancen
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Informationsüberfluss reduzieren durch Fokussierung auf das Wesentliche
Stärkere Betonung der Informationswesentlichkeit

1 3
Informationswesentlichkeit

Betonung des Materialitätsfilters

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, von 
einem ESRS-DR vorgeschriebene 

Informationen offenzulegen, wenn diese 
Informationen nicht wesentlich sind.

Rz 24

Information ist wesentlich, wenn deren 
Auslassung, Fehldarstellung oder 

Verschleierung die Entscheidungen
primärer Nutzer von allgemeinen 

Finanzberichten oder andere Nutzer von 
Nachhaltigkeitsberichten beeinflussen 

könnte, insbesondere im Hinblick auf 
Ressourcenbereitstellung und die Bewertung 

wesentlicher Auswirkungen, Risiken und 
Chancen eines Unternehmens.

Rz 23

ESRS 1: Kapitel 3.1
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Undue cost & effort
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Aktivitäten ausschließen Teilweise Berichterstattung
Gemeinschaftliche Tätigkeiten 
ausschließen

• Das Unternehmen darf 
gemeinschaftliche Tätigkeiten (joint
operations), über die es keine operative 
Kontrolle hat, aus der Berechnung von 
Umweltmetriken gemäß ESRS E2 bis E5
ausschließen.

• Macht das Unternehmen von dieser 
Erleichterung Gebrauch, muss es dies 
offenlegen und relevante Informationen
zu den Umfangsbeschränkungen
bereitstellen, um das Verständnis der 
berichteten Kennzahlen zu ermöglichen.

• Kann ein Unternehmen nur für einen 
objektiv definierten Teil seiner eigenen 
Operationen bzw. Wertschöpfungskette 
ohne unverhältnismäßigen Aufwand
zuverlässige Daten bereitstellen, hat es 
offenzulegen, dass wesentliche
Auswirkungen, Risiken und Chancen
zwar identifiziert wurden, die Metrik aber 
nur diesen Teilbereich abdeckt.

• Das Unternehmen muss Maßnahmen zur 
Erweiterung der Abdeckung und zur 
Verbesserung der Daten- und 
Berichtsqualität in künftigen Perioden
beschreiben.

• Zudem sind Fortschritte gegenüber der 
Vorperiode bei Abdeckung und 
Datenqualität offenzulegen.

• Das Unternehmen kann bestimmte 
Aktivitäten aus der Berechnung von
Kennzahlen ausschließen, wenn sie 
keine wesentlichen Treiber der berichteten 
Auswirkungen, Risiken und Chancen
sind.

• Der Ausschluss ist nur zulässig, wenn 
Relevanz und wahrheitsgetreue
Darstellung der Informationen nicht 
beeinträchtigt werden.

• Macht das Unternehmen von dieser 
Erleichterung Gebrauch, muss es dies 
offenlegen und relevante Informationen 
zur Beschränkung (Art, Umfang) angeben.

ESRS Revised bieten zahlreiche Erleichterungen
Erleichterungen in der Erstellung der Nachhaltigkeitserklärung ESRS 1: Kapitel 7.3
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Angemessene und nachvollziehbare Informationen, ohne undue cost or effort ESRS 1: Kapitel 7.4

• Nutzung relevanter und verlässlicher
Informationen für die Berichterstattung.

• Abdeckung sowohl unternehmensspezifischer
als auch allgemeiner externer Faktoren.

• Einbezug von vergangenen Ereignissen, 
aktuellen Gegebenheiten und zukünftigen
Prognosen.

• Prüfung, ob die Nutzung dieser Informationen im 
Verhältnis zu Kosten und Aufwand zum 
Berichtsdatum steht.

• Berücksichtigung von Größe, Ressourcen, 
technischer Bereitschaft und Verfügbarkeit
digitaler Tools.

• Keine Pflicht zu umfassenden Nachforschungen.

• Nutzung bereits verfügbarer interner
Informationen (z. B. bestehende Daten, Analysen, 
Reports).

• Nutzung bereits verfügbarer externer
Informationen, etwa wissenschaftlicher 
Forschung, ohne unnötige Kosten oder Aufwand 
zu verursachen.

• Die Einschätzung, ob Kosten bzw Aufwand 
unangemessen ist, erfolgt 
unternehmensspezifisch.

• Grundlage sind die konkreten Umstände des 
Unternehmens.

• Es ist eine ausgewogene Abwägung vorzunehmen.

• Abzuwägen sind die Kosten für das Unternehmen 
einerseits und der Nutzen der daraus resultierenden 
Informationen für die Nutzer der Berichterstattung
andererseits.

• Angemessene, stützbare Informationen, ohne undue 
cost or effort verfügbar

• Neubewertung dieser Informationen in jedem
Berichtszeitraum

• Veränderung des Umfangs durch Berichtserfahrung, 
Maßnahmen zur Datenverbesserung und externe 
Informationsquellen

• Erwartete Verbesserung der 
Informationsverfügbarkeit im Zeitablauf, höhere
Berichtsqualität.

Randziffer 95: 

Randziffer 96:

AR 43 (neu):

Unternehmensspezifische Abwägung von Informationsverfügbarkeit, Kosten und Nutzen
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Angaben zu finanziellen Effekten
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Das Unternehmen muss qualitative und quantitative Informationen
darüber offenlegen, wie wesentliche Risiken und Chancen seine
finanzielle Position, finanzielle Leistung und Cashflows für den
Berichtszeitraum beeinflusst haben (aktuelle finanzielle Effekte) (ESRS 2:
SBM-3 Rz 25).

Wenn die Informationen in den Finanzberichten enthalten sind, können
sie durch Referenz aufgenommen werden (ESRS 1: Kapitel 9.3).

Keine Übergangsbestimmungen (Phase-in) (ESRS 1: Kapitel 10.2)

Aktuelle finanzielle Effekte 

Allgemein SBM-3: Das Unternehmen muss qualitative und quantitative
Informationen darüber offenlegen, wie sich seine Finanzlage und seine
Cashflows unter Berücksichtigung seiner Strategie zum Management
wesentlicher Risiken und Chancen kurz-, mittel- und langfristig
voraussichtlich entwickeln werden (erwartete finanzielle Auswirkungen
gem ESRS 2: SBM-3 Rz 27)

Spezifisch E1-11: Das Unternehmen muss die erwarteten finanziellen
Auswirkungen wesentlicher physischer Risiken bzw. wesentlicher 
Übergangsrisiken offenlegen, (…) (E1-11 Rz 38 & 39)

Übergangsbestimmungen (Phase-In): Gesamte Informationen können 
bis 2027 ausgelassen werden; quantitative Informationen können bis 
2030 ausgelassen werden (außer Offenlegung nach E1-11 Rz 38 & 39), 
(ESRS 1: Kapitel 10.2)

Erwartente finanzielle Effekte

Berichterstattung über finanzielle Effekte bleibt inklusive „soft start“ erhalten
Aktuelle und erwartete finanzielle Effekte 

„Das Unternehmen muss alle angemessenen und belegbaren Informationen verwenden, die ihm zum Berichtszeitpunkt ohne undue cost and effort zur 
Verfügung stehen, um (…) über aktuelle und zu erwartende finanzielle Auswirkungen zu berichten“ (ESRS 1: Kapitel 7.4 Rz 94).
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Bis 2030 müssen Unternehmen keine quantitativen Daten zu erwarteten finanziellen Auswirkungen liefern. Qualitative Informationen sind jedoch ab 
2027 für Welle 1 Unternehmen verpflichtend zu berichten (ESRS 1: 10.2 Rz125 b&c). Eine Ausnahme bildet die Angabepflicht E1-11, da hierfür bereits die 
erwarteten finanziellen Effekte zu berichten sind. 

Herausforderungen

• Unsichere zukunftsgerichtete Daten

• Schwierigkeiten bei der Aufbereitung, als auch Prüfung der Daten

• Fehlen standardisierter Methoden

• Sensible Informationen

• Interoperabilität zur Finanzberichterstattung (zB Impairment Test, 

Rückstellungsbewertung,…) birgt Gefahr von Widersprüchen

Anpassungen durch ESRS revised

• Option 1 aus der Konsultation beibehalten (Ziel: quantitative 

Angabe, aber mit Erleichterungen)

• Erleichterungen und schrittweise Einführung: erst qualitativ und 

später quantitativ

• Verankerung in ESRS 2, Streichung aller themenspezifischer 

Zusatzangaben mit Ausnahme ESRS E1

Gewonnene Zeit bis 2027 bzw. 2030 sollte aufgrund der Komplexität produktiv genutzt werden
Anpassungen bei den erwarteten finanziellen Effekten ESRS 1: Kapitel 3.2.2
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Nützliche Informationsquellen in der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung
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ESRS Knowledge Hub
One Stop Shop für ESRS Regulatorik

Aktuelle Fassungen von EFRAG zu: 

• ESRS 2023 

• Entwürfen der ESRS Revised (Stand November 2025)

• VSME-Standard

Funktionen:

• Verknüpfungen der Standards mit den FAQs direkt an den 
entsprechenden Stellen

• Weitere Informationen rund um ESRS & VSME-Reporting

Einschränkungen:

• Aktuelle Ressourcen sind auf Englisch

• Keine konkreten Umsetzungsvorschläge

• Keine Guidance bezüglich EU-Taxonomie

Hier geht’s zur Webseite!

https://knowledgehub.efrag.org/eng
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Updates und Status Quo von: 

• CSRD

• ESRS

• EU-Taxonomie

• NABEG

Informative Links zu: 

• VSME

• EFRAG

• ENCORE Datenbank

• Vieles mehr…

Gebündelte Information zur aktuellen Rechtslage im Deloitte ESG Reporting Compass
Nachhaltigkeitsberichterstattung in Österreich

Hier geht’s zur Webseite!

https://www.deloitte.com/at/de/services/audit-assurance/perspectives/deloitte-esg-reporting-compass.html
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Abschluss
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Navigieren im Nebel der Unsicherheit – Nutzen Sie die Chance, Ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung vom Kopf 
auf die Füße zu stellen

Fahrplan Webinarreihe zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

8.8.

IKS und interne Revision II –
Toolgestützte 

Berichterstattungsprozesse 
und automatische Kontrollen

31.10.

IKS und interne Revision I –
Zuverlässigkeit der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung 
sicherstellen

21.11.

Lohntransparenz und 
Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung – Regulatorische 
Vorgaben und Überleitung zu 

ESRS S1

12.12.

Unternehmerische Sorgfalt –
Angemessene Prozesse als 

Grundlage der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

Interne Berichtserstattung, 
Steuerung und Überwachung 

durch den Aufsichtsrat

26.9.29.8. 19.9. 17.10. 14.11. 27.11.

Nachhaltigkeitsgovernance –
Verantwortungsbereiche der 

Leitungs- und Aufsichtsorgane

Wir sind hier

Praxisfragen aus der Prüfung I –
Umweltthemen und EU-Taxonomie

Praxisfragen aus der Prüfung II –
Sozialthemen und Governance

Studienpräsentation und weitere 
Einblicke: NFI-Reporting Analyse

ESRS Update – Änderungen 
durch die finale EFRAG-

Fassung der ESRS revised

Herzlichen Dank für 
das anhaltende 

Vertrauen!
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Links zum Newsletter, unserer Studie und zum nächsten Termin der Webinarreihe
Bleiben Sie dran und bleiben Sie auf dem Laufenden

• Deloitte Sustainability Newsletter

• Deloitte ESG Reporting Compass

• Auszug unserer Leistungen:
• Doppelte Wesentlichkeitsanalyse
• Beratung zur Implementierung der ESRS
• Implementierung VSME

https://news.deloitte.at/u/register.php?CID=122066146&session_id=f539TiUniUn220840215&f=23294?icid=bn_https://news.deloitte.at/u/register.php?CID=122066146&session_id=f539TiUniUn220840215&f=23294
https://www.deloitte.com/at/de/services/audit-assurance/perspectives/deloitte-esg-reporting-compass.html
https://www.deloitte.com/at/de/services/consulting/services/sustainability-climate.html
https://www.deloitte.com/at/de/services/consulting/services/sustainability-climate.html
https://www.deloitte.com/at/de/services/consulting/services/sustainability-climate.html
https://www.deloitte.com/at/de/services/consulting/services/sustainability-climate.html
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